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EINLEITUNG 

* 
SINN UND UMGRENZUNG 

DER UNTERSUCHUNG 

* 
§ 1. Das prädikative Urteil als zentrales 

Thema in der Genealogie der Logik. 

Die folgenden Untersuchungen gelten einem Ur-
sprungsproblem. Mit der Ursprungsklärung des prä-
dikativen Urteils wollen sie einen Beitrag zur Genea-
logie der Logik überhaupt liefern. Die Möglich-
keit und Notwendigkeit emes solchen Vorhabens und 
der Sinn der Ursprungsfragen, die hier zu stellen sind, 
bedürfen vor allem der Erörterung. In dieser Ursprungs-
klärung, die weder ein Problem der "Geschichte der Lo-
gik" im üblichen Sinne noch ein solches der genetischen 
Psychologie zum Thema hat, soll das Wesen des auf 
seinen Ursprung befragten Gebildes aufgehellt werden. 
Eine Wesensklärung des prädikativen Urteils auf dem 
Wege der Erforschung seines Ursprungs ist also die 
Aufgabe. 

Wenn durch sie das Problem der Genealogie der 
Logik überhaupt gefördert werden kann, so hat das 
seinen Grund darin, daß im Zentrum der forma-
len Logik, so wie sie historisch geworden ist, der 
Begriff des prädikativen Urteils, der Apophan-
sis steht. Sie ist in ihrem Kerne apophantische Logik, 
Lehre vom Urteil und seinen "Formen". Daß sie ihrem 



2 Einleitung 

ursprünglichsten Sinne nach nicht nur das ist, sondern 
daß in einer voll ausgebauten formalen Logik, die dann 
als formale mathesis universalis die formale Mathematik 
in sich einbegreift, der formalen Apophantik gegenüber-
steht die formale Ontologie, die Lehre vom Etwas über-
haupt und seinen Abwandlungsformen, von Begriffen 
also wie Gegenstand, Eigenschaft, Relation, Vielheit 
u. dgl., und daß in der traditionellen logischen Proble-
matik immer schon Fragen aus beiden Gebieten behan-
delt wurden, das sei hier nur erwähnt; die schwierigen 
Probleme, die das Verhältnis von formaler Apophantik 
und formaler Ontologie betreffen, ihre korrelative Zu-
sammengehörigkeit, ja innere Einheit, angesichts deren 
ihre Trennung sich als bloß vorläufige, gar nicht auf 
Unterschieden der Gebiete, sondern bloß der Ein-
s t e II u n g e n beruhende erweist, können hier nicht 
noch einmal behandelt werden.1) Nur so viel sei gesagt, 
daß alle die kategorialen Formen, die das Thema der 
formalen Ontologie bilden, den Gegenständen im Urtei-
len zuwachsen; schon der Leerbegriff "etwas überhaupt", 
in dem Gegenstände überhaupt logisch gedacht werden, 
tritt nirgends sonst als im Urteil auf,') und ebenso ist es 
mit seinen Abwandlungsformen: "So gut Eigenschaft eine 
im Urteil zunächst unselbständig auftretende Form be-
zeichnet, die "nominalisiert" die Substratform Eigenschaft 
ergibt, so tritt im pluralenUrteilen der Plural auf, der 
,nominalisiert', zum Gegenstand im ausgezeichneten 
Sinne umgestaltet - dem des Substrates, des ,Gegen-
standes-worüber' - die Menge ergibt."3) Das gleiche 
wäre für alle anderen Begriffe, die in der formalen On-
tologie auftreten, zu zeigen. Mit Rücksicht darauf kön-

1 ) Vgl. dazu E. Husserl, Formale und transzendentale Logik, 
Halle (Saale) 1929 (im folgenden kurz zitiert als "Logik"), 
I. Absch., 4· und 5· Kap. 

2) a. a. 0., S. 98. 
3 ) a. a. 0., S. 95· 
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nen wir sagen, daß der Lehre vom Urteil nicht nur aus 
historischen, sondern auch aus sachlichen Gründen eine 
zentrale Stellung in der gesamten formal-logischen Pro-
blematik zukommt. 

Mit dieser Feststellung soll nicht einer Wesens. 
bestimmung dessen vorgegriffen werden, was im weite-
sten und umfassendsten Sinne unter "Logik" und "lo-
gisch" zu verstehen ist. Vielmehr kann dieser umfas-
sende Wesensbegriff erst das Endergebnis der phäno-
menologischen Aufklärung und Ursprungserforschung 
des Logischen sein, wie sie in der "Formalen und trans-
szendentalen Logik" begonnen und hinsichtlich ihrer 
prinzipiellen Fragen erörtert und in der vorliegenden 
Untersuchung in einem Stück durchgeführt wird. Die 
phänomenologische Ursprungserhellung des Logischen 
entdeckt, daß der Bereich des Logischen viel größer ist 
als der, den die traditionelle Logik bisher behandelt hat, 
und sie entdeckt zugleich die verborgenen Wesens-
gründe, denen diese Einengung entstammt - eben in-
dem sie vor allem auf die Ursprünge des "Logischen" 
im traditionellen Sinne zurückgeht. Dabei findet sie 
nicht nur, daß logische Leistung schon vorliegt in 
Schichten, in denen sie von der Tradition nicht gesehen 
wurde, und daß die traditionelle logische Problematik 
erst in einem verhältnismäßig hohen Stockwerk einsetzt, 
sondern vielmehr, daß gerade in jenen Unterschichten 
die verborgenen Voraussetzungen zu finden sind, auf 
Grund deren erst Sinn und Recht der höherstufigen 
Evidenzen des Logikers letztlich verständlich werden. 
Erst dadurch wird eine Auseinandersetzung mit der ge-
samten logischen Tradition möglich und - als weiteres 
Fernziel der phänomenologischen Aufklärung der Logik 
- die Gewinnung jenes umfassenden Begriffs von Logik 
und Logos. Kann so der Bereich des Logischen nicht im 
voraus abgesteckt werden, so bedarf doch seine phäno-
menologische Aufklärung eines Vorbegriffs von ihm, 
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der ihr überhaupt erst die Richtung weist. Dieser Vor-
begriff kann nicht willkürlich gewählt werden, sondern 
ist eben der traditionell vorgegebene Begriff von 
Logik und "logisch".1) Und in seinem Zentrum steht die 
Problematik des prädikativen Urteils. 

§ 2. Die traditionelle Bestimmung und Vor-
zugsstellung des prädikativen Urteils und 

ihre Probleme. 

Urteil, Apophansis im Sinne der Tradition ist selbst 
noch ein Titel, der vielerlei in sich schließt. So bedarf 
es vor allem einer genaueren Bestimmung dieses 
unseres Themas und eines Blickes darauf, was es an 
Problemen in sich schließt, die ihm aus der Tradition 
her vorgezeichnet sind (§ 2). Dann erst können wir 
schrittweise versuchen, eine Charakteristik der hier ein-
zuschlagenden, vorweg als genetisch bezeichneten M e-
thode zu gewinnen (§ 3ff.). 

Durch die ganze Tradition hindurch ziehen sich die 
Unterscheidungen der mannigfaltigsten "Formen" von Ur-
teilen, und was das "Urteil" selbst ist, ist in der verschieden-
sten Weise zu fixieren versucht worden. Was aber von 
Anfang an, von der Aristotelischen Stiftung unserer logi-
schen Tradition an feststeht, ist dies, daß für das prädika-
tive Urteil ganz allgemein charakteristisch ist eine Zwei-
g I i e d r i g k e i t: ein "Zugrundeliegendes" (orroxErpevcw ), 
worüber ausgesagt wird, und das, was von ihm ausge-
sagt wird: xannopou!lsvov; nach anderer Richtung, hin-
sichtlich seiner sprachlichen Form unterschieden als ovopQ 
und P~!la.· Jeder Aussagesatz muß aus diesen beiden 
Gliedern bestehen!) Darin liegt: jedes Urteilen setzt 
voraus, daß ein Gegenstand vorliegt, uns vorgegeben, 

1 ) Zur Sinnesklärung der logischen Tradition vgl. Logik, 
Einleitung, § I I und I. Absch., A. 

2) Vgl. Aristoteles, De interpr., I6a I9 und I7a 9· 
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worüber ausgesagt wird. Hiermit ist sozusagen ein Ur-
modell vorgegeben, das wir als Urteil auf seinen Ur-
sprung zu befragen haben. Wir müssen hier ganz offen 
lassen, ob wir es dabei wirklich mit dem ursprünglich-
sten logischen Gebilde zu tun haben. Nur die Ursprungs-
erheilung dieses traditionell als Urteil bestimmten Ge-
bildes kann die Antwort auf diese sowie auf alle wei-
teren Fragen geben, die damit zusammenhängen: in-
wiefern ist das prädikative Urteil das bevorzugte und 
zentrale Thema der Logik, so daß sie in ihrem Kerne 
notwendig apophantische Logik, Urteilslehre ist? Fer-
ner: was ist die Art der Verknüpfung dieser beiden 
Glieder, die immer schon im Urteil unterschieden wur-
den, inwiefern ist das Urteil Synthesis und Diairesis in 
eins? - ein Problem, das ständig eine Verlegenheit der 
Logiker bildete und bis heute nicht befriedigend ge-
löst ist. Was ist es, was im Urteil "verbunden" und 
"getrennt" wird? Weiters: welche der vielfältigen tradi-
tionell unterschiedenen Urteilsformen ist die ursprüng-
lichste, d. h. diejenige, die als unterste und alle ·anderen 
fundierende vorausgesetzt und wesensnotwendig als vor-
liegend gedacht werden muß, damit sich auf sie andere, 
"höherstufige" Formen aufbauen können? Gibt es eine 
Urform oder mehrere gleichberechtigt nebeneinander-
stehende, und wenn es nur eine gibt, in welcher 
Weise lassen sich alle anderen auf sie als die 
ursprünglichste zurückführen? Z. B. sind bejahendes 
und verneinendes Urteil zwei gleichberechtigte, gleich-
ursprünglich nebeneinanderstehende Grundformen oder 
hat eine von beiden den Vorzug? 

Auf diese Fragen führt die traditionelle Bestimmung 
des Urteils. Darüber hinaus bleiben freilich noch andere 
Fragen offen, die auf unserem Wege der Ursprungs-
erheilung des traditionell als Urteil Vorgegebenen nicht 
ohne weiteres beantwortet werden können, sondern de-
ren Beantwortung schon Sache einer Auseinandersetzung 
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mit der gesamten Tradition wäre, die über den Rahmen 
dieser Untersuchung hinausginge. Gleichwohl seien 
einige der Probleme, um die es sich hier handelt, ange-
deutet. Seit Aristoteles gilt es als feststehend, daß das 
Grundschema des Urteils das k o p u I a t i v e Urteil, das 
auf die Grundform S ist p zu bringende, ist. Jedes Ur-
teil anderer Zusammensetzung, z. B. die Form des Verbal-
satzes kann nach dieser Auffassung ohne Anderung des 
logischen Sinnes in die der kopulativen Verknüpfung 
umgewandelt werden: z. B. "der Mensch geht" ist lo-
gisch gleichwertig mit "der Mensch ist gehend". Das 
"ist" steht als Teil des PT •111, in dem immer "die Zeit 
mitbezeichnet ist", darin dem Verbum gleich.') Es be-
darf also einer genauen Einsicht in das, was in dieser 
kopulativen Verknüpfung vor sich geht, welcher Art 
Wesen und Ursprung des kopulativen prädikativen Ur-
teils ist, bevor zu dieser Frage Stellung genommen wer-
den kann, ob tatsächlich diese Umwandelbarkeit zu 
Recht besteht und der Unterschied ein bloßer Unter-
schied der sprachlichen Form ist, der auf keinen Unter-
schied logischer Sinnesleistung verweist. Sollte aber 
letzteres doch der Fall sein, so entstünde das Problem, 
wie sich die beiden Formen, der kopulative Satz einer-
seits und der Verbalsatz andererseits, zu einander ver-
halten: sind es gleichursprüngliche Sinnesleistungen, oder 
ist eine, und welche von beiden, die ursprünglichere? 
Stellt also wirklich im Sinne der Tradition die kopu-
lative Form S ist p das Grundschema des Urteils dar? 
Ferner wäre die Frage nach der Ursprünglichkeit dieses 
Schemas dann auch im Hinblick auf die Tatsache auf-
zurollen, daß in ihm mit Selbstverständlichkeit das Sub-
jekt in der Form der 111. Person eingesetzt ist. Darin 
liegt die Voraussetzung beschlossen, daß die I. und II. 
Person, das Urteil in der Form des "ich bin ... ", "du 

1 ) Vgl. De interpr.; a. a. 0. und 21b 9· 
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bist" keine logische Sinnesleistung zum Ausdruck bringt, 
die von der im bevorzugten Grundschema "es ist ... " 
ausgedrückten abwiche - eine Voraussetzung, die auch 
erst der Prüfung bedürfte und die Frage nach der Ur-
sprünglichkeit des traditionellen Grundschemas S ist p 
wieder in neuem Lichte zeigen würde. 

§ 3. D i e D o p p e 1 s e i t i g k e i t d e r 1 o g i s c h e n T h e-
matik. Das Evidenzproblem als Ausgangs-
punkt der subjektiv gerichteten Fragestel-
lungen und seine Oberspringung in der 

Tradition. 

Das Urteil, an das sich alle diese Fragen knüpfen, 
ist dem Logiker zunächst vorgegeben in seiner sprach-
lichen Ausformung als Aussagesatz und d. i. als eine 
Art objektives Gebilde, als etwas, das er wie anderes 
Seiendes auf seine Formen und Beziehungsweisen hin 
untersuchen kann. Erkenntnis mit ihren "logischen" 
V erfahrungsweisen hat schon immer ihr Werk getan, 
wenn wir uns logisch besinnen; wir haben schon immer 
Urteile gefällt, Begriffe gebildet, Schlüsse gezogen, die nun 
unser Erkenntnisbesitz sind, als solcher uns vorgegeben. 
Das heißt, das Interesse, das der anfangende Logiker an 
diesen Gebilden hat, ist nicht bloßes Interesse an irgend-
welchen Gebilden von bestimmter Form, sondern In-
teresse an Gebilden, die den Anspruch machen, Nieder-
schlag von Erkenntnissen zu sein. Die Urteile, die er 
auf ihre Formen hin untersucht, treten auf als präten-
dierte Erkenntnisse. Darin liegt: vor aller logischen Be-
sinnung ist schon das Wissen um den Unterschied von 
Urteilen, die wirkliche Erkenntnis sind, denen Wahr-
heit zukommt, und solchen, die bloß vermeinte, bloß 
prätendierte Erkennt-nis sind. Vor aller logischen Be-
sinnung wissen wir schon um die Unterschiede des wah-
ren Urteils von dem zunächst vermeintlich wahren und 
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nachher sich eventuell als falsch herausstellenden, des 
richtigen Schlusses vom Fehlschluß usw. 

Ist nun der Logiker wirklich auf eine Logik im um-
fassenden und ernstlichen Sinne gerichtet, so geht daher 
sein Interesse auf die Gesetze der Formbildung der Ur-
teile - die Prinzipien und Regeln der formalen Logik -
nicht als auf bloße Spielregeln, sondern als auf solche, de-
nen die Formbildung genügen muß, soll durch sie Er-
kenntnis überhaupt möglich werden.1 ) Sie gelten für Ur-
teile rein ihrer Form nach, ganz abgesehen von dem mate-
rialen Gehalt dessen, was als Urteilsgegenstand, Urteils-
substrat in die leere Form eingesetzt wird. So schließen 
sie in sich sozusagen bloß negative Bedingungen 
möglicher Wahrheit; ein Urteilen, das gegen sie 
verstößt, kann zu seinem Ergebnis niemals Wahrheit, 
bezw., subjektiv gesprochen, Evidenz haben; es kann 
kein evidentes Urteilen sein. Aber andererseits muß es, 
auch wenn es den Anforderungen dieser Gesetze genügt, 
damit noch nicht sein Ziel, die Wahrheit erreichen. 
Diese Einsicht zwingt zu der Frage danach, was über die 
formalen Bedingungen möglicher Wahrheit hinaus noch 
hinzukommen muß, soll eine Erkenntnistätigkeit ihr 
Ziel erreichen. Diese weiteren Bedingungen liegen auf 
der subjektiven Seite und betreffen die subjektiven 
C h a r a k t e r e der Ei n s i c h t i g k e i t, der E v i d e n z 
und die subjektiven Bedingungen ihrer Er-
zielung. Durch die Tatsache, daß Urteile als präten-
dierte Erkenntnisse auftreten, daß aber vieles von dem, 
was sich als Erkenntnis ausgibt, sich nachher als Täu-
schung erweist, und durch die daraus folgende Notwen-
digkeit der Kritik der Urteile auf ihre Wahrheit hin ist 
also der Logik von vornherein eine, freilich von der 
Tradition nie in ihrem tieferen Sinne durchschaute 

1 ) Zum Unterschied der Wahrheitslogik von einer bloßen 
Analytik der Spielregeln vgl. Logik, § 33, S. 86 ff. 
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Doppelseitig k e i t ihrer Problematik vorge-
zeichnet: einerseits die Frage nach den Formbildungen 
und ihren Gesetzlichkeiten, andererseits die nach den 
subjektiven Bedingungen der Erreichung der Evidenz. 
Hier kommt das Urteilen als subjektive Tätigkeit in 
Frage und die subjektiven Vorgänge, in denen sich die 
Gebilde in ihrem Auftreten bald als evidente, bald als 
nicht evidente ausweisen. Der Blick ist damit gelenkt 
auf das Urteilen als eine Leistung des Bewußtseins, in 
der die Gebilde mit all ihrem Anspruch, Ausdruck von 
Erkenntnissen zu sein, entspringen - ein Problem-
bereich, den die traditionelle Logik keineswegs, wie es 
nötig gewesen wäre, in das Zentrum ihrer Betrachtun-
gen gestellt hat, sondern den sie der Psychologie über-
lassen zu können glaubte. Dadurch scheint es von der 
Tradition her vorgezeichnet, daß eine auf das Urteilen 
und Logisches überhaupt bezogene Ursprungsfrage kei-
nen anderen Sinn haben kann als den einer subjektiven 
Rückfrage im Stile genetischer Psychologie. Wenn wir 
es nun ablehnen, unsere genetische Problemstellung als 
psychologische kennzeichnen zu lassen, ja sie ausdrück-
lich einer psychologischen Ursprungsfrage im üblichen 
Sinne entgegensetzen, so bedarf das also einer besonde-
ren Rechtfertigung, die zugleich die Eigenheit der hier 
durchzuführenden Ursprungsanalysen hervortreten las-
sen wird. 

Vorgreifend ist hierzu einstweilen nur folgendes zu 
sagen. Eine genetische Urteilspsychologie des üblichen 
Sinnes ist von unserem Vorhaben einer phänomenolo-
gischen Ursprungsklärung des Urteils und dann von 
einer phänomenologischen Genealogie der Logik über-
haupt dadurch von vornherein geschieden, daß die Pro-
bleme der Evidenz, die doch den naturgemäßen Aus-
gangspunkt jeder subjektiven Rückfrage in bezug auf 
logische Gebilde abgeben, von der Tradition niemals 
ernstlich überhaupt als Probleme verstanden und aufge-
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griffen wurden. Von vornherein glaubte man zu wissen, 
was Evidenz ist, an einem Ideal absoluter, apodiktisch 
gewisser Erkenntnis glaubte man jede Erkenntnis messen 
zu können, und kam nicht auf den Gedanken, daß die-
ses Ideal der Erkenntnis und damit auch die Erkennt-
nisse des Logikers selbst, die doch diese Apodiktizität 
für sich in Anspruch nehmen, ihrerseits erst einer Recht-
fertigung und Ursprungsbegründung bedürfen könnten. 
So galten die psychologischen Bemühungen nie der 
Evidenz seI b s t, weder der des geradehin Urteilenden, 
noch der auf die Formgesetzlichkeiten des Urteilens be-
züglichen (apodiktischen) Evidenz des Logikers; sie stell-
ten Evidenz nicht als Problem in Frage, sondern bezogen 
sich nur auf die Herbeiführung der Evidenz, die 
Vermeidung des Irrtums durch Klarheit und Deutlich-
keit des Denkens usw., womit vielfach die Logik zu einer 
psychologistisch bestimmten Technologie des richtigen 
Denkens gestempelt wurde. Es wird zu zeigen sein, wie 
es kein bloßer Zufall ist, daß jede subjektive Rückfrage 
in solche Bahnen geleitet wurde, wie vielmehr aus tieflie-
genden Gründen im Horizont der psychologischen Pro-
blematik prinzipiell die eigentlichen und echten Pro-
bleme der Evidenz gar nicht auftreten konnten. 

Dazu werden wir zunächst versuchen, uns von der 
Art dieser Probleme ein Bild zu machen (§§ 5, 6), um 
erst dann im Rückblick uns über die Eigenart der bei 
ihrer Lösung zu befolgenden Methode und ihre Trag-
weite Rechenschaft abzulegen (§§ 7-10) und darüber, 
was sie von einer psychologischen genetischen Methode 
prinzipiell unterscheidet, sowie über die Gründe, warum 
sich eine solche jener Probleme nicht bemächtigen 
konnte (§ u). 
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§ 4· Die Stufen des Evidenzproblems. Gegen-
st ä n d 1 ich e E v i den z a 1 s Vor b e d i n g u n g m ö g-

1 ich e n e v i den t e n U r t e i 1 e n s. 

Das urteilende Tun kommt bei unserer subjektiven 
Rückfrage in Betracht als ein solches, das im Dienste des 
Strebens nach Erkenntnis steht. Erkenntnis wovon? Ganz 
allgemein gesprochen, Erkenntnis dessen was ist, des Seien-
den. Soll sich auf Seiendes das Streben nach Erkenntnis 
richten, das Streben von ihm auszusagen, urteilend, was 
es ist und wie es ist, so muß Seiendes schon vorge-
geben sein. Und da Urteilen eines "Zugrundeliegenden" 
bedarf, worüber es urteilt, eines Gegenstandes-
worüber, so muß Seiendes so vorgegeben sein, daß es 
Gegenstand eines Urteilens werden kann. Wo immer 
Urteilstätigkeit, wo immer Denktätigkeit jeder Art, aus-
drücklich oder nicht, ins Spiel tritt, müssen schon 
Gegenstände vorstellig sein, leer vorstellig oder anschau-
lich selbstgegeben; alles Denken setzt vorgegebene 
Gegenstände voraus. Soll es aber als urteilende Tätig-
keit wirklich zu seinem Ziele, zur Erkenntnis 
führen, das heißt, sollen die Urteile evidente 
Urteile sein, so genügt es nicht, daß irgendwie 
irgendwelche Gegenstände vorgegeben sind, und daß 
sich das Urteilen auf sie richtet, dabei bloß den Regeln 
und Prinzipien genügend, die in Hinsicht auf seine 
Form durch die Logik vorgezeichnet sind. Vielmehr 
stellt das Gelingen der Erkenntnisleistung auch seine 
Anforderungen an die Weise der Vorgegebenheit der 
Gegenstände selbst in in h a 1 tl ich er Beziehung. Sie 
müssen ihrerseits so vorgegeben sein, daß ihre Gegeben-
heit von sich aus Erkenntnis und das heißt evidentes 
Urteilen möglich macht. Sie müssen selbst evident, als 
sie selbst gegeben sein. 

Die Rede von Evidenz, evidenter Gegebenheit, be-
sagt hier also nichts anderes als Sei bstgegebenheit, 
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die Art und Weise wie ein Gegenstand in seiner Gege-
benheit bewußtseinsmäßig als "selbst da", "leibhaft da" 
gekennzeichnet sein kann - im Gegensatz zu seiner 
bloßen Vergegenwärtigung, der leeren, bloß indizieren-
den Vorstellung von ihm. Z. B. ein Gegenstand der 
äußeren Wahrnehmung ist evident gegeben, als "er 
selbst", eben in der wirklichen Wahrnehmung im 
Gegensatz zur bloßen Vergegenwärtigung von ihm, der 
erinnernden, phantasierenden usw. Als evident be-
zeichnen wir somit jederlei Bewußtsein, das hin-
sichtlich seines Gegenstandes als ihn selbst 
gebendes charakterisiert ist, ohne Frage danach, 
ob diese Selbstgebung adäquat ist oder nicht. Da-
mit weichen wir von dem üblichen Gebrauche des 
Wortes Evidenz ab, das in der Regel in Fällen 
verwendet wird, die richtig beschrieben solche ad-
äquater Gegebenheit, andererseits apodiktischer Einsicht 
sind. Auch solche Gegebenheitsweise ist gekennzeichnet 
als Selbstgebung, nämlich von Idealitäten, allgemeinen 
\Vahrheiten. Aber jede Art von Gegenständen 
hat ihre Art der Selbstgebung = Evidenz; und 
nicht für jede, z. B. nicht für raum-dingliche Gegen-
stände äußerer Wahrnehmung ist eine apodiktische Evi-
denz möglich. Gleichwohl haben auch sie ihre Art ur-
sprünglicher Selbstgebung und damit ihre Art der Evidenz. 

In solcher "evidenten" Gegebenheit eines Gegen-
standes braucht unter Umständen nichts von prädika-
tiver Formung beschlossen zu sein. Ein Gegenstand als 
mögliches Urteilssubstrat kann evident gegeben sein, 
ohne daß er beurteilter in einem prädikativen Urteil 
sein muß. Aber ein evidentes prädikatives Urteil über 
ihn ist nicht möglich, ohne daß er selbst evident gege-
ben ist. Das hat zunächst für Urteile auf Grund der Er-
fahrung nichts Befremdliches, ja hier scheint mit dem 
Hinweis auf die Fundie·rung der prädikativen Evidenz in 
einer vorprädikativen nur eine Selbstverständlichkeit 
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ausgesprochen zu sein. Der Rückgang auf die gegen-
ständliche, vorprädikative Evidenz bekommt aber sein 
Schwergewicht und seine volle Bedeutung erst mit der 
Feststellung, daß dieses Fundierungsverhältnis 
nicht nur die Urteile auf Grund der Erfah-
rung betrifft, sondern je des mö g 1 i ehe e v i-
dente prädikative Urteil überhaupt, und damit 
auch die Urteile des Logikers selbst mit ihren 
apodiktischen Evidenzen, die doch den Anspruch 
machen, "an sich" zu gelten und ohne Rücksicht auf 
ihre mögliche Anwendung auf einen bestimmten Bereich 
von Substraten. Es wird zu zeigen sein, daß auch sie 
keine freischwebenden "Wahrheiten an sich" zum Inhalt 
haben, sondern daß sie in ihrem Anwendungsbereich be-
zogen sind auf eine "Welt" von Substraten, und daß sie 
damit selber letztlich zurückverweisen auf die Bedingun-
gen möglicher gegenständlicher Evidenz, in der diese 
Substrate gegeben sind (vgl. § 9). Sie ist die ursprüngliche 
Evidenz, das heißt diejenige, die vorliegen muß, wenn 
evidentes prädikatives Urteilen möglich sein soll. Was 
die fertig vorliegenden Aussagesätze zu Erkenntnis-
erwerben macht und ihren Anspruch auf Erkenntnis be-
gründet, ist also nicht ihnen selbst anzusehen. Es be-
darf dazu des Rückgangs auf die Weise der Vorgegeben-
heit der Gegenstände des Urteilens, ihre Selbstgegeben-
heit oder Nichtselbstgegebenheit, als die Bedingung der 
Möglichkeit für gelingende Erkenntnisleistung, die je-
dem in seiner logisch-formalen Beschaffenheit noch so 
untadeligen Urteilen und Urteilszusammenhang (z. B. 
einem Schluß) gestellt ist. 

So ergeben sich für die Problematik der Evidenz 
zwei Stufen von Fragen: die eine betrifft die Evi-
d e n z d e r v o r g e g e b e n e n G e g e n s t ä n d e s e 1 b s t, 
bezw. ihre Bedingungen in der Vorgegebenheit, die an-
dere das auf dem Grunde der Evidenz der Gegenstände 
sich vollziehende evidente prädikative Urteilen. 
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Die formale Logik fragt nicht nach diesen Unterschie-
den in der Weise der Vorgegebenheit der Gegenstände. 
Sie fragt nur nach den Bedingungen evidenten Urteilens, 
aber nicht nach den Bedingungen evidenter Gegeben-
heit der Gegenstände des Urteilens. Sie betritt nicht die 
erste der beiden Stufen möglicher Fragerichtungen, 
ebensowenig wie sie bisher von der Psychologie mit 
ihren subjektiven Rückfragen betreten wurde. Für die 
phänomenologische Aufklärung der Genesis des Urtei-
lens ist aber diese Rückfrage nötig; sie macht es erst 
sichtbar, was hinzukommen muß über die Erfüllung der 
formal-logischen Bedingungen möglicher Evidenz hin-
aus, damit das Urteilen als eine Tätigkeit, die ihrem 
Wesen nach auf Erkenntnis, auf Evidenz gerichtet ist, 
wirklich dieses sein Ziel erreichen kann. Für sie hat die 
Frage nach der evidenten Gegebenheit de: Gegenstände 
des Urteilens, der Denkinhalte, als der Voraussetzung 
jeglicher U rteilsevidenz, sowohl der des geradehin 
Urteilenden als auch der auf die Formgesetzlichkeiten 
dieses Urteilens bezüglichenEvidenzen des Logikers selbst, 
den Vorrang. Gegenständliche Evidenz ist die ursprüng-
lichere, weil die Urteilsevidenz erst ermöglichende, und 
die Ursprungsklärung des prädikativen Urteils muß 
verfolgen, wie sich auf gegenständliche Evidenz das evi-
dente prädikative Urteilen aufbaut; und das zunächst 
für die primitivsten Leistungen prädikativen Urteilens. 

§ 5· Der Rückgang von der Urteilsevidenz 
auf gegen s t ä n dl i ehe Evidenz. 

a) Bloßes Urteilen als intentionale Modifikation evi-
denten Urteilens. 

Aber die Gegenüberstellung von gegenständlicher 
Evidenz, Evidenz der. Gegebenheit der Urteilssubstrate, 
und Urteilsevidenz selbst genügt in dieser Allgemeinheit 




